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D ie Onlineausgabe des Oxfor-
der Wörterbuchs der engli-
schen Sprache definiert den

Begriff „kulturelle Aneignung“ als „un-
angemessene Aneignung der Gewohn-
heiten, Bräuche, Ideen eines Volkes
oder einer Gesellschaft durch Angehö-
rige eines anderen, typischerweise do-
minanteren Volkes“. Die Definition
des konkurrierenden Cambridge-Wör-
terbuches ist noch wertender. Sie be-
zeichnet kulturelle Aneignung als „das
Verwenden von Dingen einer Kultur,
die nicht deine eigene ist, ohne zu zei-
gen, dass du diese Kultur verstehst
oder respektierst“. Das identitätspoliti-
sche Denken bemächtigt sich selbst ei-
nes als neutral geltenden Nachschlage-
werkes – und umso mehr des Literatur-
betriebs. Unlängst musste die Schrift-
stellerin Lionel Shriver einen Dialog
in einem für Juni angekündigten Ro-
man ändern, um dem Vorwurf vorzu-
beugen, sie betreibe durch die Verwen-
dung eines leichten afrikanischen Ak-
zents die Stereotypisierung von „Frem-
den“ oder „othering“. Dieser Tage
sprach die renommierte Literaturagen-
tin Clare Alexander vor einem Ober-
hausausschuss, der sich mit der Mei-
nungsfreiheit im Internet befasst, über
den Einfluss der „Wokeness“-Apostel
auf den Buchmarkt. Sie erwähnte die
geplante Biographie einer bekannten
Autorin über den entkommenen Skla-
ven Tony Small, den der irische Adeli-
ge Lord Edward Fitzgerald nach Dub-
lin mitnahm aus Dankbarkeit, dass er
ihm im amerikanischen Unabhängig-
keitskrieg das Leben rettete. Verleger
auf beiden Seiten des Atlantiks hätten
das Projekt abgelehnt aus Furcht, der
Markt werde das Buch einer weißen
britischen Historikerin über einen
Schwarzen nicht tolerieren. Daher hat
die Historikerin ihr Konzept verändert
und will Tony Small nun in einer Mehr-
fachbiographie unterbringen. Alex-
ander beklagte auch die lähmende Wir-
kung der Onlinehetze vor allem auf äl-
tere Autoren. Sie fühlten sich desorien-
tiert durch die „Cancel-Kultur“ und
wüssten nicht mehr, worüber sie
schreiben sollten. Kürzlich äußerte Ka-
zuo Ishiguro ähnliche Sorgen über das
durch den Onlinemob verursachte Kli-
ma der Angst, wobei der Literaturno-
belpreisträger die Gefahr der Selbst-
zensur eher bei eingeschüchterten jün-
geren Schriftstellern sieht als bei eta-
blierten Namen. Die Anhörung des
Oberhausausschusses fand in der Wo-
che statt, in der mehr als zweihundert
Mitarbeiter von Simon & Schuster in
New York forderten, der Verlag dürfe
keine Autoren mit Verbindungen zur
Trump-Präsidentschaft publizieren.
Kurz zuvor hatte W. W. Norton die
Auslieferung und den Druck der zwei-
ten Auflage einer neuen Biographie
Philip Roths gestoppt wegen – bislang
nicht erwiesener – Vorwürfe sexueller
Belästigung gegen deren Autor Blake
Bailey (F.A.Z. vom 24. April). Jeder
Hinweis auf das Buch ist vom Internet-
portal des Verlages getilgt worden, Bai-
leys Agent hat sich von ihm getrennt.
Wenn das selbst ernannte Sittenge-
richt des Gruppendenkens seine mora-
lischen Gewissheiten – wie das bereits
in der Kolonialismus-Debatte ge-
schieht – auch in der Literatur nach-
träglich geltend machen sollte, würde
der Kanon der Weltliteratur schlagar-
tig schrumpfen.

Sittengericht
Von Gina Thomas

B
ei den Corona-Impfungen
gibt es seit einigen Wochen
deutliche Fortschritte. Es be-
steht jetzt eine realistische

Aussicht, dass bis zum Sommer mehr
als die Hälfte der Bevölkerung geimpft
sein wird. Damit wird die Frage akut,
ob die zur Bekämpfung der Pandemie
von Staats wegen verordneten Be-
schränkungen auch für Geimpfte gel-
ten sollen. Die Bundesregierung berei-
tet derzeit Vorschläge dazu vor.

In der öffentlichen Diskussion dar-
über prallen zwei Argumente aufeinan-
der. Einerseits heißt es, dass Geimpfte
keine Privilegien erhalten sollten, zu-
mal die einer frühen Impfung zugrunde
liegende Priorisierung als solche schon
eine gewisse Bevorzugung gegenüber
anderen impliziert, andererseits, dass
die Aufhebung von Beschränkungen
nicht als Privilegierung anzusehen sei,
sondern als Wiederherstellung von
grundgesetzlich geschützten Rechten.
Die von Staats wegen verordneten Be-
schränkungen von Grundrechten dürf-
ten nur so lange aufrechterhalten wer-
den, wie dies zum Schutz des Lebens nö-
tig sei. Mit der Impfung entfalle die
Rechtfertigung.

Die emotionale und politische Bri-
sanz des Themas ist nicht zu unterschät-
zen. Die bisher vorgenommene Priori-
sierung trägt der besonderen Anfällig-
keit von Alten gegenüber der Krankheit
Rechnung. Diese Priorisierung ging
aber zu Lasten Jüngerer. Darunter sind
viele, die schon in normalen Zeiten
stark in Beruf und Familie eingespannt
sind und von Beschränkungen berufli-
cher Tätigkeiten und Schließungen von
Schulen und Kitas besonders betroffen
waren. Aus deren Sicht erscheint eine
Aufhebung der Beschränkungen für
Geimpfte durchaus als Privilegierung.
Umgekehrt ist verständlich, dass viele
die Beschränkungen ihrer Bewegungs-
freiheit leid sind.

Jedoch lenkt die Diskussion um Privi-
legierung oder Grundrecht von wichti-
gen Aspekten des Themas ab. Bei der
Rechtfertigung staatlicher Beschränkun-
gen in der Pandemie geht es nicht nur
darum, den Einzelnen vor der Krank-
heit zu schützen, sondern auch darum,
die Wahrscheinlichkeit zu verringern,
dass der Einzelne andere ansteckt – und
diese wiederum Dritte und so weiter. Es
gibt kein Grundrecht, andere zu schädi-
gen, indem man sich beliebig frei be-
wegt und Leute ansteckt, denen man be-
gegnet. Die immer wieder zu hörenden
Appelle an die Eigenverantwortung wer-
den diesem Anliegen nicht gerecht.

Somit sind die Folgen der Impfungen
differenziert zu betrachten. Die Schutz-
wirkungen der Impfungen für die
Geimpften lassen sich relativ verlässlich
beurteilen. Die Schutzwirkungen der
Impfungen für andere dagegen lassen
sich noch nicht bei allen Impfstoffen ver-
lässlich bewerten. Die Frage, inwieweit
die Impfungen die Infektiosität der
Geimpften reduzieren, sollte geklärt
werden, ehe man die dem Schutz Dritter
dienenden Beschränkungen für Geimpf-
te aufgibt. Allerdings gibt es, soweit er-
sichtlich, in dieser Beziehung deutliche
Unterschiede zwischen verschiedenen
Impfstoffen. Eine Ungleichbehandlung
von Geimpften, je nachdem, ob sie BioN-
Tech/Pfizer oder Astra-Zeneca bekom-
men haben, wäre kaum durchzusetzen.

Das Problem wird dadurch verkom-
pliziert, dass die Nachhaltigkeit der
Impfwirkungen nicht sichergestellt ist,
auch nicht die Nachhaltigkeit der mit ei-
nem Überstehen der Krankheit selbst
verbundenen Immunität. Seit einiger
Zeit treten immer neue Varianten des
Virus auf. Einige davon sind deutlich in-
fektiöser als frühere Varianten, so etwa
die zuerst im Vereinigten Königreich
identifizierte Variante B.1.1.7, die in
diesem Frühjahr in Deutschland die frü-
heren Varianten verdrängt und die drit-
te Welle ausgelöst hat. Die verfügbaren
Impfstoffe scheinen auch gegen B.1.1.7
zu wirken. Das ist beruhigend.

Ob die Impfstoffe in gleicher Weise
auch gegen die südafrikanische, brasi-
lianische und indische Variante
(B.1.351, P.1, B.1.617) wirken, ist dage-
gen unklar. Labortests lassen vermu-
ten, dass die Wirkungen einiger Impf-
stoffe zumindest bei der südafrikani-
schen Variante deutlich reduziert sind.

Umso wichtiger ist es, die Ausbrei-
tung solcher Fluchtvarianten drastisch
zu verlangsamen, noch besser, zu ver-
hindern. Wir müssen vermeiden, dass
es wieder so geht wie im Januar und Fe-

bruar, als die Bedrohung durch B.1.1.7
bekannt war, aber kaum etwas unter-
nommen wurde, den Import nach
Deutschland und die Ausbreitung hier
zu kontrollieren. Bei P.1 und B.1.351
könnte es allerdings schon zu spät sein.

In Ländern, in denen die Impfpro-
gramme nicht weit fortgeschritten sind
und die Inzidenz entsprechend hoch ist,
ist mit immer neuen Mutationen und im-
mer neuen Varianten zu rechnen. In an-
deren Ländern, wie etwa Israel, wo die
Impfprogramme die Inzidenz deutlich
gesenkt haben, wird es weniger Mutatio-
nen geben, aber dafür dürften dort vor
allem Fluchtvarianten erfolgreich sein.
Dem Import all dieser Varianten sollte
durch eine geeignete Test- und Quaran-
tänestrategie vorgebeugt werden. Gibt
man solche Vorsichtsmaßnahmen bei
geimpften Personen auf, dann öffnet
man den Fluchtvarianten Tür und Tor.

Zwar sind Test- und Quarantänever-
fahren nicht absolut sicher. Sie können
aber den Anteil Infizierter, die sich
nach der Einreise unkontrolliert bewe-
gen dürfen, deutlich reduzieren, so
etwa bei einer Fehlerquote von einem
Prozent von tausend auf zehn. Umso
langsamer breitet sich die neue Varian-
te dann aus. Dadurch wird Zeit gewon-
nen, bei realistischen Werten für die In-
fektiosität des Virus etwa zwei Monate.
Und diese Zeit kann und sollte genutzt
werden, um Impfstoffe und Eindäm-
mungsmaßnahmen auf die neue Varian-
te hin auszurichten.

Die Test- und Quarantänepflichten
müssen auch die Geimpften miteinbe-
ziehen. Wenn der Impfstoff gegen eine
neue Variante nicht wirkt, besteht die
Gefahr, dass ein Geimpfter eine solche
Variante von einer Auslandsreise mit-
bringt und hier verbreitet. Die Verbrei-
tung erfolgt dann besonders schnell,
wenn es nur wenige Kontaktbeschrän-
kungen für Geimpfte gibt.

Die Herausforderung durch Fluchtva-
rianten, gegen die die verfügbaren Impf-
stoffe nicht oder nur wenig wirken, ist an-
ders einzuordnen als die Herausforde-
rung durch völlig neue Infektionskrank-
heiten, die man noch gar nicht kennt.
Bei Letzteren wüsste man gar nicht, wie
Testverfahren aussehen sollten. Dage-
gen ist zu erwarten, dass die für die be-
kannten Varianten verfügbaren Testver-
fahren auch Hinweise auf Fluchtvarian-
ten geben werden. Schließlich ist die
Zahl der Mutationen jeweils begrenzt, so
dass die Struktur des Sars2-Virus auch in
den Fluchtvarianten erkennbar bleibt.

Z
wei Erkenntnisse des vergan-
genen Jahres sind nach wie
vor relevant. Zum einen: Es ist
um vieles einfacher, das Virus

zu bekämpfen, wenn man damit an-
fängt, ehe es viele Leute erfasst hat,
auch wenn das Problem zunächst noch
nicht als dringend erscheint. Brasilien
und Indien liegen zwar weit weg, aber
das galt auch für Wuhan, und schon
jetzt ist die P.1-Variante aus Brasilien
auf dem Umweg über Mallorca nach
Mecklenburg-Vorpommern gekommen.
Zum anderen: Je ungehemmter wir uns
bewegen, desto schneller verbreitet sich
das Virus. Dass bestimmte Gebiete von
Sachsen, Thüringen und Bayern in der
dritten Welle so stark betroffen sind,
liegt auch an Mobilität über die Grenze
zur Tschechischen Republik hinweg.

Seit Gründung der Bundesrepublik
sind Grenzen immer mehr abgebaut wor-
den. Ohne Restriktionen reisen zu kön-
nen ist für viele zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden. Im Zeitalter von Co-
rona bringt diese Selbstverständlichkeit
aber erhebliche Risiken mit sich. Die Un-
annehmlichkeiten und Kosten von Test-
und Quarantäneverfahren an Flughäfen
und Seehäfen und in internationalen Zü-
gen sind klein im Vergleich zu den Risi-
ken einer uneingeschränkten Mobilität
des Virus für das Gemeinwesen, für die
Gesundheit, die Normalität des Lebens
und die Wirtschaft.

Neue Varianten des Virus entstehen
nicht nur in fernen Ländern. Auch bei
uns gibt es Mutationen, und das umso
mehr und umso schneller, je höher die
Inzidenz hier ist. Desto wichtiger ist es,
die Inzidenz zu reduzieren. Die von
vielen Wissenschaftlern vorgeschlage-
nen Kontrollstrategien streben genau
das an, mit dem Ziel, die Inzidenz auf
ein Niveau zu senken, bei dem die Anste-
ckungsprozesse ohne größeren Auf-
wand unter Kontrolle bleiben. Niedrige
Inzidenzen ermöglichen lokales und ge-
zieltes Eingreifen, so dass die Beschrän-
kungen des täglichen Lebens für nicht
Geimpfte ebenso wie für Geimpfte weit-
gehend aufgehoben werden können.

Sollte es allerdings nicht gelingen, die
Fluchtvarianten an den Grenzen oder
auch innerhalb von Deutschland auszu-
bremsen, könnten drastische Beschrän-
kungen des Lebens wieder erforderlich
sein, um eine weitere Welle der Pande-
mie zu brechen.

Martin Hellwig ist Volkswirt am
Max-Planck-Institut zur Erforschung von
Gemeinschaftsgütern in Bonn.

Viola Priesemann ist Physikerin und
Covid-19-Modelliererin am
Max-Planck-Institut für Dynamik und
Selbstorganisation in Göttingen.

Guntram Wolff ist Ökonom und Direktor
der wirtschaftswissenschaftlichen Denkfabrik
Bruegel in Brüssel.

Die Berufsbezeichnung Malerin oder
Künstlerin gibt es im Französischen nicht
mit derselben Selbstverständlichkeit einer
hinzugefügten Silbe „in“. Den mehrheit-
lich maskulinen Berufen kann nur ein
weiblicher Artikel beigestellt werden –
une peintre, une artiste – oder etwa das
Wort Frau: „Peintres Femmes, 1780–1830.
Naissance d’un combat“ – sinnig also die
„Geburt eines Kampfes“ – lautet der Titel
der Ausstellung im Pariser Musée du Lu-
xembourg, für die das sprachliche Ringen
um eine Benennung der weiblichen Maler
gleichnishaft wird. Sich als Künstlerin zu
etablieren und durchzusetzen benötigte
höchsten Einsatz und Ambitionen. In gut
siebzig Gemälden zeigt die Ausstellung
vierzig Malerinnen einer Zeitspanne von
der Aufklärung bis zur Romantik, die als
Pionierinnen auf dem langen Weg der Er-
oberung gleicher Rechte und Chancen gel-
ten können.

Seit einigen Jahren werden immer häufi-
ger in Vergessenheit geratene oder wenig
bekannte, weil kaum rezipierte Künstlerin-
nen in Retrospektiven vorgestellt. Dass
die noch bis weit ins zwanzigste Jahrhun-
dert vornehmlich von männlichen Histori-
kern betriebene Kunstgeschichte unter
der rückwirkenden Beachtung weiblicher
Künstler umgeschrieben werden muss, ist
zu einer Evidenz geworden. Die Gruppen-
schau im Musée du Luxembourg zeigt zahl-
reiche Malerinnen und statt der Konzen-
tration auf das Individuelle vielmehr ein
gesellschaftliches Phänomen. In der Zeit-
spanne eines halben Jahrhunderts legte
das Ideengut der Aufklärung und der Fran-
zösischen Revolution den Keim eines
Gleichheitsgedankens. Institutionen und
vor allem Ausbildungsateliers wurden für
Frauen trotz großer Widerstände vorsich-
tig geöffnet.

Ironische Selbstporträts

Bis in die letzten Jahre des Ancien Ré-
gime herrschte eine einzige Institution
über Kunstgeschmack und Kunstmarkt.
Wer in die „Académie Royale de Peinture
et de Sculpture“ aufgenommen wurde,
konnte am renommierten „Salon“ teilneh-
men und dadurch seine Arbeit für Aufträ-
ge vermarkten.

Im Jahr 1783 wurden zwei Malerinnen
in der Akademie zugelassen: die aus bür-
gerlichen Verhältnissen stammende Adé-
laïde Labille-Guiard (1749–1803), deren
Talent bei Akademiemitgliedern Unter-
stützung fand, und Élisabeth-Louise Vigée
Le Brun (1755–1842), Tochter eines Pas-
tellmalers, die durch ihre hervorragenden

Porträts von Marie-Antoinette königliche
Fürsprache erhielt. Vigée Le Brun nahm
es sich sogar heraus, ihre Kandidatur mit
einem Historienbild anzutreten, dem no-
belsten und „großen“ Genre, das Frauen
untersagt blieb, auch weil es Aktstudien
voraussetzte. Vigée Le Brun nahm mit ei-
nem Streich gleich zwei Bastionen einer
Männerdomäne ein. Ihre Gemälde haben
etwas Kühnes: wenn sie die Korsage im
Porträt der Schwester von Ludwig XVI.
mit einem blutroten Band lässig schnürt
oder im Selbstporträt selbstbewusst, ein
wenig herausfordernd, den Betrachter an-
blickt, den Zeichenstift in der einen Hand,
ein Bündel Pinsel in der anderen.

1791 entzog die Nationalversammlung
der Akademie die Kontrolle über ihren Sa-
lon und begründete einen Salon „libre et
universel“, der nichtakademische und da-
mit auch mehr weibliche Künstler zuließ.
Während der Revolution stellten dort mit
etwa neun Prozent Beteiligung dreißig Ma-
lerinnen aus, Mitte der zwanziger Jahre
des 19. Jahrhunderts waren es fünfzehn
Prozent und zweihundert Künstlerinnen.
Die Malerei, gerade die „kleinen“ Genres,
kam regelrecht in Mode, wobei Malerin-
nen besondere Beachtung fanden. Die ge-
sellschaftlich zugeordnete Sphäre des
Häuslichen zu verlassen gehörte zu den
Grenzüberschreitungen, die Frauen unter-
nehmen mussten, um sich beruflich als
Künstlerinnen zu etablieren. Ein ironi-
sches Gemälde von Marie-Nicole Vestier
(1767–1846) macht das Dilemma deut-
lich. Unter dem Titel „Die Autorin hat so
ihre Beschäftigungen“ zeigt sie sich selbst
bei der Arbeit an der Staffelei. Neben ihr
strampelt ein Baby in einem tragbaren
Bettchen. Im Moment, den sie mit ihrem
Gemälde von 1793 einfängt, dreht sie sich
geradewegs dem Betrachter zu, zeigt mit
der einen Hand ihr Kind, in der anderen
hält sie Pinsel und Palette. Marie-Nicole
Vestier macht eine der Debatten ihrer Zeit
zum Bildthema.

Die von der Kunsthistorikerin Martine
Lacas kuratierte Ausstellung ist eine Wei-
terführung ihrer wegweisenden Untersu-
chung zu „Malerinnen des fünfzehnten bis
neunzehnten Jahrhunderts“ (2015). Die
Epoche zwischen dem Ende des Ancien
Régime und der Julimonarchie ist die ei-
nes Umbruchs und des Aufstiegs einer neu-
en Bürgerschicht, in der eine Feminisie-
rung der schönen Künste und eine Wand-
lung des Geschmacks, der gesellschaftli-
chen Wahrnehmung von Kunst stattfin-
den. Dennoch sind heute nur noch Künst-
lerinnen wie Vigée Le Brun und Labille-
Guiard bekannt, auch Marie-Guillemine
Benoist mit ihrem außergewöhnlichen
„Porträt einer schwarzen Frau“ oder dem

vielschichtigen Selbstporträt, das die
Kunsthalle Karlsruhe kürzlich erworben
und nun als Leihgabe nach Paris geschickt
hat (F.A.Z. vom 17. November 2020).

Angélique Mongez (1775–1855) konn-
te durch ihre großen Historienbilder, mit
denen sie es mit ihrem Lehrer Jacques-
Louis David aufnahm, in der kunstge-
schichtlichen Erinnerung bleiben. Auch
Marguerite Gérard (1761–1837), die zu
den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer
Generation gehörte, ist nicht ganz der
Vergessenheit zum Opfer gefallen, vor al-
lem aber als Mitarbeiterin im Atelier
Jean-Honoré Fragonards.

Neuen Raum erobern

Auch alle anderen fünfunddreißig in der
Schau gezeigten Malerinnen hatten zu Leb-
zeiten Renommee. Die Selbstporträts von
Marie-Adélaïde Durieux (Lebensdaten un-
klar!) mit der Zeichenmappe unterm Arm
oder von Rosalie Filleul de Besne
(1752–1794) vor der Staffelei – sie starb tra-
gisch, weil sie ihr Land nicht wie Vigée Le
Brun verlassen wollte, unter der Guillotine
– drücken Berufsstolz und Selbstbewusst-
sein aus. Hortense Haudebourt-Lescot
(1784–1845), deren Atelier ebenso be-
rühmt war wie ihr Salon, stellt sich mit ei-
nem Ausdruck ruhiger Sicherheit dar.

Besonders aufschlussreich ist der Ein-
blick, den die Ausstellung in den künstleri-
schen Produktionsbereich gibt, die Ausbil-
dungsstätten ebenso wie die Malerateliers
oder das Kopieren im Louvre, deren Ge-
schäftigkeit in zahlreichen Gemälden fest-
gehalten wurde. Das gemeinsame Arbei-
ten unter Künstlerinnen und Künstlern
wirkt selbstverständlich. Zu Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts boten neue
Kunstschulen Kurse auch für Malerinnen
an. Sie stammten längst nicht mehr nur
aus der Oberschicht oder aus Künstlerfami-
lien. Adrienne Grandpierre-Deverzy
(1798–1869) zeigt, wie es im Atelier des
Malers Abel de Pujol zugeht, wo die Schüle-
rinnen Farben anreiben, an Staffeleien sit-
zen oder mit dem Maler die Qualität eines
Bildes diskutieren. Sie selbst war dort
Schülerin, dann Lehrmeisterin. In diesen
fünfzig Jahren konnten sich Künstlerinnen
erfolgreich einen neuen Raum erobern, in
dem sie zwar längst noch nicht gleichbe-
rechtigt waren, ihrer künstlerischen
Gleichwertigkeit jedoch bewusst sind.

Peintres Femmes, 1780–1830. Naissance
d’un combat. Im Musée du Luxembourg, Paris;
bis zum 4. Juli. Der Katalog kostet 40 Euro.
Virtueller Ausstellungsbesuch mit
Audioführung 5 Euro, mit Videokonferenz
9 Euro (nur auf Französisch).

Und es gab sie doch!
Das Musée du Luxembourg zeigt vierzig bemerkenswerte Malerinnen

zwischen Aufklärung und Romantik /VonBettinaWohlfarth, Paris

Anmutig und selbstbewusst: Marie-Denise Villers (1774–1821) malte Madame Soustras, die sich den Schuh schnürt. Foto Museum

DieMobilität ist
das Problem

Großzügiger Gruß aus Abu Dhabi?
Ende letzte Woche kam die Nachricht,
Jürgen Habermas werde der mit
225 000 Euro dotierte Sheikh Zayed
Book Award für die „Kulturelle Persön-
lichkeit des Jahres“ verliehen (F.A.Z.
vom 30. April). Am gestrigen Sonntag
gab der Philosoph über seinen Verlag
Suhrkamp bekannt, dass er die Aus-
zeichnung nun doch nicht annehmen
werde. „Das war eine falsche Entschei-
dung, die ich hiermit korrigiere. Die
sehr enge Verbindung der Institution,
die diese Preise in Abu Dhabi vergibt,
mit dem dort bestehenden politischen
System habe ich mir nicht hinreichend
klargemacht.“ Mitauslöser für die Ent-
scheidung ist ein Artikel in der aktuel-
len Ausgabe des Magazins Der Spiegel,
der dem Emirat attestiert, demokrati-
sche Regeln, die „dem Aufklärer Haber-
mas heilig“ seien, systematisch zu miss-
achten. Die Pointe des Beitrags, ge-
wöhnlich gewinne, wenn Geist und
Macht aufeinanderträfen, die Macht,
wies der Einundneunzigjährige zu-
rück: Er glaube langfristig „an die auf-
klärende Macht des kritischen Wortes,
wenn es nur ans Licht der politischen
Öffentlichkeit dringt“.  F.A.Z.

Wenn wir bei
Geimpften die
Vorsichtsmaßnahmen
aufgeben, öffnen wir
den Fluchtvarianten
des Coronavirus
Tür und Tor.

Von Martin Hellwig,
Viola Priesemann und
Guntram Wolff

Habermas nimmt
Preis nicht an
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